
Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über die Durchführung der zweiten Phase des Pro-
gramms für die Förderung, den Austausch, die Aus- und Fortbildung sowie die Zusammenarbeit

der Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Oisin II)

(2001/C 96 E/32)

KOM(2000) 828 endg. � 2000/0340(CNS)

(Von der Kommission vorgelegt am 14. Dezember 2000)

DER RAT DER EUROP˜ISCHEN UNION �

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson-
dere auf Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe c),

gestützt auf den Vorschlag der Kommission vom . . . 2000,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 29 des Vertrags über die Europäische Union
verfolgt diese das Ziel, den Bürgern in einem Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ein hohes Maß an
Sicherheit zu bieten, indem sie ein gemeinsames Vorgehen
der Mitgliedstaaten im Bereich der polizeilichen Zusam-
menarbeit entwickelt.

(2) Der Europäische Rat von Tampere forderte in seinen
Schlussfolgerungen eine intensivere Zusammenarbeit der
für die Kriminalitätsbekämpfung zuständigen Behörden.

(3) Das Programm Oisin, das durch die Gemeinsame Maß-
nahme 97/12/JI vom 20. Dezember 1996 (1) aufgestellt
wurde, hat zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen
den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten beigetra-
gen.

(4) Die in der oben genannten Gemeinsamen Maßnahme aus-
drücklich vorgesehene Verlängerung dieses Programms wird
eine weitere Verbesserung dieser Zusammenarbeit ermögli-
chen.

(5) Es gilt, die Kontinuität der im Rahmen des Programms
Oisin geförderten Maßnahmen zu gewährleisten; daher
sollte das Programm um zwei Jahre verlängert werden.

(6) Das Programm Oisin muss den beitrittswilligen Ländern
noch weiter zugänglich gemacht werden, indem ihre Betei-
ligung an den im Rahmen des Programms geförderten Pro-
jekten erleichtert wird.

(7) Gemäß Artikel 2 des Beschlusses 1999/468/EG des Rates
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchfüh-
rungsbefugnisse (2) sollten die zur Durchführung des vor-

liegenden Beschlusses erforderlichen Maßnahmen (Artikel 3
Absatz 1 und Absatz 4 zweiter Gedankenstrich) nach dem
Beratungsverfahren des Artikels 3 des Beschlusses
1999/468/EG erlassen werden.

(8) Da die für die Durchführung des vorliegenden Beschlusses
erforderlichen Maßnahmen (Artikel 3 Absatz 4 erster Ge-
dankenstrich und Artikel 6 Absatz 3 erster Gedankenstrich)
Verwaltungsmaßnahmen im Sinne von Artikel 2 des Be-
schlusses 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 sind,
sollten diese Maßnahmen nach dem Verwaltungsverfahren
des Artikels 4 des letztgenannten Beschlusses erlassen wer-
den �

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Festlegung des Programms

(1) Mit dieser Entscheidung wird die zweite Phase des Ko-
operationsprogramms Oisin festgelegt, das durch die Gemein-
same Maßnahme 97/12/JI vom 20. Dezember 1996 aufgestellt
wurde.

(2) Das Programm wird vom 1. Januar 2001 bis zum
31. Dezember 2002 weitergeführt und kann erneut verlängert
werden.

Artikel 2

Programmziele

(1) Das Programm dient dem allgemeinen Ziel, den Bürgern
in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ein
hohes Maß an Sicherheit zu bieten. In diesem Rahmen soll es
die Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden
der Mitgliedstaaten fördern und diesen Behörden einen bes-
seren Einblick in die Arbeitsmethoden und Sachzwänge der
entsprechenden Behörden in anderen Mitgliedstaaten vermit-
teln.

(2) An den Projekten können Verantwortliche aus beitritts-
willigen Ländern teilnehmen, um sich mit den einschlägigen
Rechtsvorschriften der Europäischen Union vertraut zu machen
und auf den Beitritt vorzubereiten. Ebenso können sich Verant-
wortliche aus sonstigen Drittländern beteiligen, sofern dies den
Zielen der Projekte dient.
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Artikel 3

Zugang zum Programm

(1) Im Rahmen des Programms werden von den Strafverfol-
gungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten vorgelegte Projekte, die
zur Verwirklichung der in Artikel 2 genannten Ziele beitragen,
kofinanziert.

(2) Für die Zwecke dieser Entscheidung gelten als ÐStrafver-
folgungsbehörden� alle öffentlichen Stellen in den Mitgliedstaa-
ten, die nach innerstaatlichem Recht für die Prävention, Auf-
deckung und Bekämpfung von Straftaten zuständig sind.

(3) Für eine Kofinanzierung kommen ausschließlich Projekte
in Frage, an denen mindestens drei Mitgliedstaaten oder zwei
Mitgliedstaaten und ein beitrittswilliges Land beteiligt sind und
die zur Verwirklichung der in Artikel 2 genannten Ziele bei-
tragen.

(4) Im Rahmen des Programms können außerdem folgende
Maßnahmen finanziert werden:

� spezielle Maßnahmen, die in Bezug auf die Programm-
schwerpunkte oder für die Zusammenarbeit mit den bei-
trittswilligen Ländern von besonderem Interesse sind;

� ergänzende Maßnahmen wie Seminare, Sachverständigensit-
zungen oder sonstige Aktivitäten zur Verbreitung im Rah-
men des Programms erhaltener Informationen.

Artikel 4

Programmmaßnahmen

Das Programm umfasst folgende Kategorien von Maßnahmen:

� Aus- und Fortbildung;

� Austausch und Praktika;

� Studien und Forschungsarbeiten;

� Begegnungen und Seminare;

� Verbreitung im Rahmen des Programms erzielter Ergebnis-
se.

Artikel 5

Programmfinanzierung

(1) Die jährlichen Mittel werden von der Haushaltsbehörde
innerhalb der durch die finanzielle Vorausschau gesetzten Gren-
zen bewilligt.

(2) Die Kofinanzierung eines Projekts im Rahmen des Pro-
gramms schließt jegliche sonstige Finanzierung durch ein an-
deres aus dem Haushalt der Europäischen Gemeinschaften
finanziertes Programm aus.

(3) Auf der Grundlage der Finanzierungsbeschlüsse werden
Finanzierungsvereinbarungen zwischen der Kommission und
den Projektträgern geschlossen. Die Beschlüsse und Verein-
barungen sehen eine Finanzkontrolle durch die Kommission
sowie Prüfungen durch den Rechnungshof vor.

(4) Die Förderung aus dem Haushalt der Europäischen Ge-
meinschaften darf 70 % der Gesamtkosten des Projekts nicht
übersteigen.

(5) Allerdings können die speziellen und die ergänzenden
Maßnahmen nach Artikel 3 Absatz 4 zu 100 % finanziert wer-
den, sofern bei keiner der beiden Kategorien 10 % der jähr-
lichen Mittelausstattung des Programms überschritten werden.

Artikel 6

Programmdurchführung

(1) Die Kommission ist für die Verwaltung und Durchfüh-
rung des Programms in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaa-
ten verantwortlich.

(2) Das Programm wird von der Kommission im Einklang
mit der Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977 für den
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften verwal-
tet.

(3) Zur Durchführung des Programms:

� arbeitet die Kommission ein jährliches Arbeitsprogramm
mit Einzelzielen, Schwerpunktthemen und gegebenenfalls
einer Liste spezieller und ergänzender Maßnahmen aus;

� bewertet die Kommission die von den Projektträgern nach
Artikel 3 vorgelegten Vorhaben und trifft eine Auswahl.

(4) Die Kommission unterbreitet dem Ausschuss nach Arti-
kel 7 die Entwürfe der zur Durchführung des Programms zu
treffenden Maßnahmen. Die von den Projektträgern vorgelegten
Vorhaben und die ergänzenden Maßnahmen werden im Bera-
tungsverfahren nach Artikel 8 geprüft. Das jährliche Arbeits-
programm und die speziellen Maßnahmen werden im Verwal-
tungsverfahren nach Artikel 9 geprüft.

(5) Die Kommission legt bei der Bewertung und Auswahl
der von den Projektträgern vorgelegten Vorhaben folgende Kri-
terien zugrunde:

� Übereinstimmung mit den Zielen des Programms;

� europäische Ausrichtung und Beteiligung beitrittswilliger
Länder;

� Vereinbarkeit mit den Arbeiten, die gemäß den politischen
Prioritäten der Europäischen Union im Bereich der Zusam-
menarbeit der Polizei- und Zollbehörden eingeleitet wurden
oder geplant sind;
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� Ergänzung abgeschlossener, derzeit durchgeführter oder ge-
planter Kooperationsprojekte;

� Fähigkeit des Projektträgers zur Durchführung des Projekts;

� Qualität des Projekts (Konzeption, Durchführung, Präsenta-
tion und erwartete Ergebnisse);

� im Rahmen des Programms beantragter Förderbetrag im
Verhältnis zu den erwarteten Ergebnissen;

� Auswirkungen der erwarteten Ergebnisse auf die Pro-
grammziele.

Artikel 7

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt
(Oisin-Ausschuss), der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten
zusammensetzt und in dem der Vertreter der Kommission den
Vorsitz führt.

(2) Der Ausschuss gibt sich nach Maßgabe von Artikel 7
Absatz 1 des Beschlusses 1999/468/EG des Rates auf Vorschlag
seines Vorsitzenden eine Geschäftsordnung.

(3) Die Kommission kann zu Informationstreffen, die nach
den Ausschusssitzungen stattfinden, Vertreter der beitrittswil-
ligen Länder einladen.

Artikel 8

Beratungsverfahren

Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so ist das Beratungs-
verfahren nach Artikel 3 des Beschlusses 1999/468/EG unter
Beachtung von dessen Artikel 7 Absatz 3 anzuwenden.

Artikel 9

Verwaltungsverfahren

(1) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so ist das
Verwaltungsverfahren nach Artikel 4 des Beschlusses
1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 7 Absatz 3
anzuwenden.

(2) Der in Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses 1999/468/EG
vorgesehene Zeitraum wird auf drei Monate festgesetzt.

Artikel 10

Bewertung

(1) Die Kommission nimmt jährlich eine Bewertung der
Maßnahmen zur Durchführung des Programms im vergange-
nen Jahr vor.

(2) Sie erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat
jährlich Bericht über die Durchführung des Programms. Der
erste Bericht ist vor dem 31. Juli 2002 zu übermitteln.

Artikel 11

Inkrafttreten

Diese Entscheidung tritt am Tag seiner Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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